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jeden 2. und 4.
Dienstag im 

Monat ab 19.00 Uhr, Bahn-
hofstr. 12, Anmeldung bei
Peter Kohlhaas, 25 12

jeden 1. Montag
im Monat ab

19.30 Uhr, Im Ruhrfeld 16,
S 3, Anmeldung nicht 

erforderlich 

nach
Verein-
barung,
Anmel-

dung bei Helmut Schulten, 
15 236

Nach Verein-
barung, 

Anmeldung bei Anita Orti
von Havranek, 16 022

nach Vereinba-
rung, Im Ruhrfeld

16, S 6, Anmeldung bei
Gerd Meny, 77 90

20. April 2009
ab 19.30 Uhr,

Im Ruhrfeld 16, S 2, keine
Voranmeldung notwendig.

FDP

UWG

Grüne

SPD

Fraktion
f. Bürger

Jugendfreizeitstätte (Juze)

Stadtverwaltung Meckenheim

Hallenfreizeitbad Meckenheim

Sauna

Erftverband

CDU

Die Stadt Meckenheim beab-
sichtigt, die "Aktion Stolper-
steine" des Künstlers Gunter
Demnig zu unterstützen, durch
die an die in Konzentrationsla-
gern ermordeten jüdischen Bür-
gerinnen und Bürger Mecken-
heims erinnert werden soll.
Meckenheim gehörte im 19.
Jahrhundert zu den Städten mit
einer großen, lebendigen jüdi-
schen Gemeinde, der 1871 ins-
gesamt 114 Menschen an-
gehörten. Noch 1905 lebten 98
Menschen jüdischen Glaubens
in Meckenheim. Nach der
Machtübernahme durch die Na-
tionalsozialisten sank die Zahl
der jüdischen Bürger, da es vie-
len gelang, sich vor der orga-
nisierten Vernichtung im Aus-
land in Sicherheit zu bringen.
1942 wurden die letzten 19 in
Meckenheim lebenden Juden
deportiert. Mit der Verlegung
der "Stolpersteine" will die
Stadt Meckenheim der 25 Frau-
en, Männer und Kinder geden-
ken, deren letzter Wohnort
Meckenheim war.

"Stolpersteine" sind pflaster-
steingroße Würfel aus Messing,
die vor dem letzten selbst ge-
wählten Wohnort der Verfolgten
in den Bürgersteig eingelassen
werden. Sie sind beschriftet mit
dem Namen, dem Todesort und
den Lebensdaten desjenigen,
an den sie erinnern. Über die
Stolpersteine "stolpern" heißt
stutzen, stehen bleiben, nach-

denken. Mit den Steinen vor den
Häusern wird die Erinnerung an
die Menschen lebendig, die
einst hier wohnten. Die 10 cm
x 10 cm großen "Denkanstöße"
werden über Patenschaften fi-
nanziert. Für 95 Euro kann jeder
eine Patenschaft für die Her-
stellung und Verlegung eines
Stolpersteines übernehmen.
Wir bitten, sich um die Paten-
schaft für jeweils einen Stein
zu bemühen, damit möglichst
viele Bürgerinnen und Bürgern
die Möglichkeit haben, eine Pa-
tenschaft zu übernehmen.

Meckenheim war für insge-
samt 25 Kinder, Frauen und
Männer jüdischen Glaubens der
letzte selbst gewählte Wohnort
bevor sie deportiert und er-
mordet wurden. Ihre Namen
sind:

Jakob Arensberg, deportiert
am 20.07.1942 nach Minsk 

Paula Arensberg, geb.
Fuldauer, deportiert am
20.07.1942 nach Minsk 

Lieselotte Arensberg, de-
portiert am 20.07.1942 nach
Minsk 

Rolf Arensberg, deportiert
am 20.07.1942 nach Minsk 
Die Familie Arensberg wurde
am 11.06.1950 auf Beschluss
des Amtsgerichtes Rheinbach
für tot erklärt, Todeszeitpunkt
08.05.1945 

Julius Berlin, deportiert am
20.07.1942 nach Minsk 

Julie Berlin, geb. Billig, de-

portiert am 20.07.1942 nach
Minsk 

Helmut Berlin, deportiert
am 20.07.1942 nach Minsk 

Albert Bier, deportiert am
20.07.1942 nach Minsk, +
20.07.1942 Majdanek 

Henny Bier, geb. Marx, de-
portiert am 20.07.1942 nach
Minsk, + 20.07.1942 Majda-
nek 

Paula Moses, geb. Juhl, 
deportiert am 20.07.1942
nach Minsk 

Siegmund Moses, deportiert
am 20.07.1942 nach Minsk 

Auguste Stern, geb. Weil,
deportiert am 20.07.1942
nach Minsk 

Julius Stern, deportiert am
20.07.1942 nach Minsk 

Margot Stern, deportiert am
20.07.1942 nach Minsk 

Jenny Weil, deportiert am
20.07.1942 nach Minsk, auf
Beschluss des Amtsgerichtes
Rheinbach am 18.09.1950 für
tot erklärt, Todeszeitpunkt
08.05.1845 

Selma Meyer, geb. Weil, 
deportiert am 20.07.1942
nach Lodz 

Susanna Meyer, deportiert
am 20.07.1942 nach Lodz 

Henriette Mendel, geb.
Heumann, deportiert am
15.06.1942 nach Theresien-
stadt, + 19.09.1942 in 
Treblinka 

Ida Salm, geb. Meyer, (Al-
tendorf) deportiert am
14.06.1942 nach Lodz 

Alle wurden Anfang 1942 in
das zwangsgeräumte Benedik-
tinerinnen-Kloster "Zur ewi-
gen Anbetung" in Bonn-Ende-
nich, Kapellenstraße 6 einge-
wiesen. Von dort wurden sie
über Köln in Ghettos ge-
schickt. 

Darüber hinaus: 
Benedikt Juhl, Emigration in

die Niederlande, Deportation
ab Westerbork am 18. Mai
1943, + 21. Mai 1943 Sobibor 

Lina Juhl, geb. Hirsch, Emi-
gration in die Niederlande,
Deportation ab Westerbork
am 18. Mai 1943, + 21. Mai
1943 Sobibor 

Maximilian Salm, (Alten-
dorf) deportiert 1942 nach
Auschwitz, + 02.09.1942 

Hirsch David Szymanowicz
(geb. in Polen), abgeschoben
am 28.10.1938, + in Lodz 

Julie (Julchen) Szymano-
wicz, geb. Salm, Deportations-
ort unbekannt 

Senta Szymanowicz, abge-
meldet am 06.05.1939 nach
Lodz

Wer eine Patenschaft 
übernehmen möchte 

kann sich bei der 
Stadt Meckenheim

Ingrid Sönnert 
Bahnhofstraße 25 

Zimmer 2.12 melden 
(0 22 25) 917-149

e-mail: ingrid.soennert@
meckenheim.de

Stadt Meckenheim sucht Paten für „Stolpersteine“

Am Samstag, den 28. März 
treffen sich die

Meckenheimerinnen 
und Meckenheimer 

von 9 bis 12 Uhr
zum FRÜHJAHRSPUTZ

Treffpunkte zur Ausgabe 
der Müllsäcke, 
Handschuhe und Zangen:
Godesberger Straße (Merl, 
Katholische Grundschule)
Siebengebirgsring (Parkplatz
hinter der Jungholzhalle)

Neuer Markt
(Glascontainer an der 
Parkpalette)
Sitzungssäle Stadt Mecken-
heim (Im Ruhrfeld 16)
Ohlengäßchen (Feuerwehr-
gerätehaus)
Alter Bahnhof (Bushalte-
stellen) 
Zypressenweg (Parkplatz 
hinter der Bushaltestelle)
Altendorf-Ersdorf (Parkplatz
Raiffeisenbank)
Lüftelberg (Busschleife)

Infos und
Anmeldung 
erhalten Sie
bei der Stadt

Meckenheim, 
Ottmar Zwicker unter 

(0 22 25) 917-120 
Fax: (0 22 25) 917-108

E-Mail: ottmar.zwicker@
meckenheim.de

Ab 12.30 Uhr sind alle Helfer zur
Besenparty im Baubetriebshof,
Buschstraße 12, zu Würstchen
und Getränken eingeladen.

Meckenheimer Frühjahrsputz 2009

Fraktionen 
im Rat

Sprechstunde
Bürgermeister

Jugendclub

Öffentliche Bücherei

Alle Fraktionen bieten regel-
mäßige Sprechstunden an:

Bürgersprechstunde 
des Bürgermeisters  

Bahnhofstr. 22, Raum 0.18
Nächste Sprechstunde:

6. April 2009
16.30-18 Uhr

Anmeldung bei 
Christine Müller, 

917 201 

Aussiedler-
Beratung CDU
Jeden letzten Donnerstag 

im Monat
von 19.00 - 20.00 Uhr

Bahnhofstr. 15a
Anmeldung unter 28 30
oder 01 79 - 591 88 66

Renten-
beratung

Rentenberatung der 
Deutschen 

Rentenversicherung
jeden 2. und 4. Mittwoch 

im Monat 
von 8.30 - 12.00 Uhr 

sowie 13.00 - 15.30 Uhr
Verwaltungsgebäude 

Bahnhofstr. 25, Raum 1.14
Anmeldung unter 

02 28 - 28 08 471

Sprechstunde
Finanzamt

Sprechstunde des 
Finanzamtes St. Augustin:

Montag, 30. März 2009
8.30 - 12.30 Uhr und 

13.30 - 15.00 Uhr
Verwaltunggebäude

Bahnhofstr. 25, Raum 1.14

Umweltmobil
vor Ort

Mittwoch, 22. April 2009
10.00 - 13.00 Uhr 
Marktplatz an der 

Klosterstraße 
14.30 - 18.00 Uhr 

Parkplatz am Sportplatz/ 
Peter-Müller-Straße

Info : 0 22 41 - 30 61 46

Elektro-
Kleingeräte
Montag, 8. Juni 2009

10.00 - 13.00 Uhr 
Marktplatz an der 

Klosterstraße
14.30 - 19.00 Uhr 

Parkplatz Sportzentrum/
Siebengebirgsring

www.rsag.de 

Siebengebirgsring 6, 917-475

Öffnungszeiten des Bades:

Montag: Für die Öffentlichkeit geschlossen
Dienstag: 06.30 -  08.00 Uhr Öffentlichkeit

14.00 - 21.00 Uhr Öffentlichkeit
Mittwoch: 06.30 - 08.00 Uhr Öffentlichkeit

14.00 - 17.00 Uhr Öffentlichkeit
Donnerstag: 06.30 - 09.30 Uhr Öffentlichkeit

14.00 - 21.00 Uhr Öffentlichkeit
Freitag: 06.30 - 08.00 Uhr Öffentlichkeit

14.00 - 21.00 Uhr Öffentlichkeit
Samstag: 10.00 - 16.00 Uhr Öffentlichkeit
Sonntag: 10.00 - 16.00 Uhr Öffentlichkeit

Ab sofort bis einschließlich 29. Mai (ausgenommen ist 
nur die Osterferienzeit vom 6. bis 18. April) haben 
Frühschwimmer jeweils mittwochs und freitags 
zwischen 6.30 Uhr und 8.00 Uhr freien Eintritt. 

Eintrittspreise für das Hallenbad (Badezeit unbegrenzt):
Einzelkarte: 3,50 Euro  Fünfer-Karte: 15,00 Euro
Zwanziger-Karte: 50,00 Euro

Jugendliche (4 bis 18 Jahre, Auszubildende, Schüler, Wehr-
und Ersatzdienstleistende, Schwerbehinderte ab 50 Prozent)
Einzelkarte: 2,00 Euro Fünfer-Karte: 7,50 Euro
Zwanziger-Karte: 30,00 Euro

Kinder bis zu 3 Jahren in Begleitung und unter Aufsicht 
Erwachsener, je Erwachsener 2 Kinder frei

Öffnungszeiten der Sauna:
Montag: geschlossen
Dienstag: Familiensauna 10.00 - 15.00 Uhr
Dienstag: Damensauna 15.00 - 21.00 Uhr
Mittwoch: Damensauna 10.00 - 21.00 Uhr
Donnerstag: Herrensauna 10.00 - 21.00 Uhr
Freitag: Familiensauna 10.00 - 21.00 Uhr
Samstag: Familiensauna 10.00 - 16.00 Uhr
Sonntag: Familiensauna 10.00 - 16.00 Uhr

Eintrittspreise für die Sauna:
Tageskarte: 7,00 Euro Fünfer-Karte: 32,00 Euro

Die Besucher der Sauna können das Hallenfreizeitbad
zu den oben genannten Öffnungszeiten nutzen.

Siebengebirgsring 2, 917 - 490
Dienstag, Mittwoch, Donnerstag: 16.00 - 20.00 Uhr
Freitag: 18.00 - 22.00 Uhr

Im Ruhrfeld 16, 887 780
Montag, Mittwoch, Donnerstag: 15.00 - 18.30 Uhr

Dipl.-Ing. Horst Baxpehler, 707 699 – Belange aller mit dem
Kanalnetz in Verbindung stehenden Angelegenheiten

Adolf-Kolping-Straße 2, 61 41
Montag: 14.00 - 17.30 Uhr
Dienstag:  8.30 - 12.00 Uhr und 14.00 - 17.30 Uhr
Mittwoch:  geschlossen Donnerstag: 14.00 - 18.30 Uhr 
Freitag:14.00 - 17.30 Uhr        Samstag: 9.30 - 13.00 Uhr

TERMINEPostanschrift: Postfach 1180, 53333 Meckenheim

Hausanschriften: 
- Rathaus: Bahnhofstraße 22
- Reginahof (Bürgerservicezentrum): Bahnhofstraße 25
- Technische Dienste: Buschstraße 12
- Jugendhilfe: Im Ruhrfeld 16

Vorwahl: (0 22 25)
Telefon : 917-0
Telefax: 917-100
Stadtwerke: 917-175, Buschstraße 12
Internet: www.meckenheim.de
E-Mail: stadt.meckenheim@meckenheim.de

Öffnungszeiten:
Montag:  07.30 bis 12.30 Uhr

14.00 bis 18.00 Uhr
Dienstag - Freitag: 07.30 bis 12.30 Uhr

Der Finanzbereich ist aufgrund der Umstellung des
Neuen Kommunalenfinanzmanagements (NKF) zum 1. Januar

mittwochs geschlossen und telefonisch nicht erreichbar!

Der Bereich Soziales ist nur nach vorheriger 
Terminabsprache erreichbar. Offene Sprechstunde: montags,
dienstags und donnerstags zwischen 11.00 und 12.00 Uhr.

verantwortlich: Bürgermeister der Stadt Meckenheim, Ansprechpartnerin: Marion Lübbehüsen, Bereich Öffentlichkeit, 917-297, marion-luebbehuesen@meckenheim.de

Anruf Sammeltaxi im Rhein Sieg Kreis
917-217

Tagespflege für Kinder
Suchen Sie eine Tagesmutter oder wollen Sie selbst 
Tagesmutter werden? Cornelia Menzel von der Jugend-
hilfe der Stadt Meckenheim berät, hilft und begleitet bei 
einer Vermittlung. Unter 917 - 294 ist Cornelia Menzel
Montag: 9.00 - 12.30 Uhr und 14.00 - 18.00 Uhr 
Dienstag: 9.00 - 12.30 Uhr und 14.00 - 15.30 Uhr 
Mittwoch: 9.00 - 12.30 Uhr zu erreichen.

25. März 2009

Montag, 30. März: Wir wollen
mit euch etwas zu Ostern ba-
steln. Für das Bastelmaterial
werden wir 1 Euro Beitrag neh-
men. Es wird wie gewohnt ei-
ne Hausaufgabenbetreuung
stattfinden. Anmeldungen und
nähere Infos gibt es ab sofort
im Jugendclub. 

Osterferien-
Programm

Osterferienprogramm im 
Jugendclub, Kindertreff 
und in der Jugendfreizeit-
stätte (Juze):

Programm im Jugendclub
Für Kinder im Alter 
von 6 - 14 Jahren, 
jeweils von 
10:30 Uhr bis 13:30 Uhr

Dienstag, 14. April
Instrumente basteln
Mittwoch, 15. April 
Spiel- und Sporttag

Donnerstag, 16. April
Serviettentechnik
Freitag, 17. April

Basteln mit Moosgummi

Programm im 
Kindertreff im Juze
Für alle im Alter 
von 8 - 13 Jahren, 
jeweils von 
14:30 Uhr bis 16:30 Uhr

Dienstag, 14. April
Moosgummitiere basteln

Mittwoch, 15. April
Serviettentechnik

Donnerstag, 16. April
Perlenarmbänder basteln

Freitag, 17. April
Filztiere nähen

Programm im Juze
für alle ab 14 Jahre, 
jeweils von 
17:00 Uhr bis 20:00 Uhr

Dienstag, 14. April
Tischtennisturnier

Mittwoch, 15. April
Pokerabend

Donnerstag, 16. April
Playstationturnier
Freitag, 17. April

Filmabend 

Anmeldung im Juze:
(0 22 25) 917-492.

Osterbasteln 
im Jugendclub

Schiedsfrau/ Schiedsmänner
Das Stadtgebiet Meckenheim ist in 
drei Schiedsamtsbezirke unterteilt:
Bezirk 1 (Meckenheim): Hans-Günther Botzem, 21 67
Bezirk 2 (Altendorf, Ersdorf): Walter Wette, 15 425
Bezirk 3 (Lüftelberg und Merl): Karola Steves, 68 99
Telefonische Sprechstunde montags bis freitags: 
zwischen 18.00 und  21.00 Uhr

Aufgrund der großen Nach-
frage bietet die Stadt Mecken-
heim unter Leitung des Kom-
missariats Vorbeugung der
Bonner Polizei eine Wiederho-
lung der Anti-Gewalt-Informa-
tionsveranstaltung für Er-
wachsene an: Eine Situation, die
jedem widerfahren kann – Pro-
vokation, Belästigung, tätlicher
Übergriff in der Öffentlichkeit.
"Tu was – Vom Umgang mit
Aggressionen und Gewalt".

Mitarbeiter des Kommissariats
informieren die Teilnehmer, wie
man Konflikt- und Gefahrensi-
tuationen frühzeitig erkennen
sowie angemessen darauf rea-
gieren kann und welche Mög-
lichkeiten der Hilfeleistung es in
solchen Situationen für Zeugen
gibt, ohne sich selbst in Gefahr
zu bringen. 

Die Veranstaltung findet am
Donnerstag, 23. April, in der

Zeit von 18.00 Uhr bis 21.00
Uhr, im Konrad-Adenauer-
Gymnasium statt. 

Da die Teilnehmerzahl auf 25
Personen begrenzt ist, ist eine
Anmeldung bei der Stadt Me-
ckenheim, Hanna Esser unter 

(0 22 25) 917-289 unbedingt
erforderlich. Die Teilnahme ist
kostenlos. Eine entsprechende
Veranstaltung für Jugendliche
wird Anfang Mai stattfinden.

Anti-Gewalt-Informationsveranstaltung

Vorletzten Dienstag begrüßte
Bürgermeister Bert Spilles die
Vertreter der zehn am Wettbe-
werb für die Meckenheimer Alt-
stadt teilnehmenden Planungs-
büros zum Rückfragekolloqui-
um in den Sitzungssälen Im
Ruhrfeld.

Am Morgen hatte sich erst-
mals das Preisgericht, dem Ar-
chitekten, Stadt- und Land-
schaftsplaner und Vertreter der
Meckenheimer Politik angehö-
ren, zusammengefunden. 

Unter Moderation der Wett-
bewerbsbetreuerin, Sandra
Trelle (Büro Compar, Dort-
mund) wurden gemeinsam mit
den sachkundigen Beratern und
den Vertretern der Verwaltung
zunächst die Formalitäten und
der angestrebte Ablauf des
Wettbewerbsverfahrens be-
sprochen. 

Im Anschluss hatten die am
Wettbewerb teilnehmenden
Planer, die die Auslobungsun-
terlagen zum Wettbewerb Mitte
Februar erhalten hatten, Gele-

genheit Ihre Rückfragen zu stel-
len und diese mit dem Preis-
richter- und Beratergremium
und der Stadtverwaltung zu be-
sprechen und zu diskutieren.

Die Veranstaltung endete mit
einem Rundgang aller Teilneh-
mer durch das Wettbewerbsge-

biet,  der Meckenheimer Alt-
stadt. Die teilnehmenden Pla-
nungsbüros haben nun bis Mit-
te Mai Zeit Ihre Gestaltungsi-
deen zu Papier zu bringen. An-
fang Juni tritt das Preisgereicht
zur Entscheidung über die Ar-
beiten zusammen.

Stadt Meckenheim veranstaltet
Rückfragekolloqium

Städtebaulicher Wettbewerb für die Altstadt

Teilnehmer des Rückfragekolloqiums informierten sich vor
Ort in der Meckenheimer Altstadt. FOTO: SANDRA TRELLE

kue Amtsblatt 13. KW.qxd  23.03.2009  10:29  Seite 1



25. März 2009

SSTTAADDTT  MMEECCKKEENNHHEEIIMM  BBÜÜRRGGEERRIINNFFOORRMMAATTIIOONN

Aufgrund von § 7 Abs. 3 Satz
1 i. V. m. § 41 Abs. 1 Satz 2 Buch-
stabe f der Gemeindeordnung
für das Land Nordrhein-West-
falen in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 14.07.1994
(GV. NRW. S. 666 ff.), zuletzt
geändert durch Gesetz vom
24.06.2008 (GV. NRW. S. 514)
hat der Rat der Stadt Mecken-
heim am 18.03.2009 mit Mehr-
heit der gesetzlichen Anzahl der
Ratsmitglieder die folgende 4.
Änderungssatzung der Haupt-
satzung der Stadt Meckenheim
vom 11.11.1999 beschlossen:

Artikel I

§ 13 erhält folgende Fassung:

§ 13
Bürgermeister

(1) Geschäfte der laufenden
Verwaltung gelten im Namen
des Rates als auf den Bürger-
meister übertragen, soweit
nicht der Rat sich oder einem
Ausschuss für einen bestimm-
ten Kreis von Geschäften oder
für den Einzelfall die Entschei-
dung vorbehält. Nähere Ein-
zelheiten sind in der Zustän-
digkeitsordnung für den Rat
und die Ausschüsse der Stadt
Meckenheim festgelegt. Als
einfache Geschäfte der laufen-
den Verwaltung, die auf den
Bürgermeister übertragen gel-
ten, werden insbesondere an-
gesehen:
a) Geldforderungen der Stadt
bis zur Höhe von 10.300 Euro
zu stunden. Die Stundung
darf, soweit keine besonderen
Richtlinien durch den Rat er-
gangen sind, nur bis zu 24
Monaten ausgesprochen wer-
den.
b) Geldforderungen der Stadt
bis zur Höhe von 2.500 Euro
aus Billigkeitsgründen zu er-
lassen oder vorbehaltlich spä-
terer Geltendmachung bis zur
Höhe von 5.000 Euro nieder-
zuschlagen.
c) Klage vor Gericht zu erhe-
ben, sofern der Streitwert den
Betrag von 20.000 Euro nicht
übersteigt. 
d) Gerichtliche und außerge-
richtliche Vergleiche über For-
derungen bis zu 20.000 Euro
abzuschließen.
e) Die Übertragung von Ver-
waltungsaufgaben auf Ehren-

beamte.
f) Die Genehmigung von 
- Ausnahmen und Befreiun-
gen, von Festsetzungen in Be-
bauungsplänen im Einzelfall
(§ 31 BauGB) bei Vorhaben
mit

städtebaulich unproblemati-
schen Baugrenzüberschreitun-
gen bis max. 1,00 m

städtebaulich unproblemati-
schen Überschreitungen der
zulässigen Grundflächenzahl,
Geschossflächenzahl und Bau-
massenzahl bis max. 10 %

städtebaulich unproblemati-
schen Abweichungen von in
Bebauungsplänen festgesetz-
ten Firstrichtungen

städtebaulich unproblemati-
schen Abweichungen von in
Bebauungsplänen festgesetz-
ten Dachneigungen bis max.
10 Grad

städtebaulich unproblemati-
schen Überschreitungen von
in Bebauungsplänen festge-
setzten Dachgaubengrößen
bis max. 10 %

städtebaulich unproblemati-
schen Überschreitungen von
in Bebauungsplänen festge-
setzten First-, Trauf- und Erd-
geschossfußbodenhöhen bis
max. 10 % des zulässigen
Maßes.
- Vorhaben während der Plan-
aufstellung (§ 33 BauGB) bei

städtebaulich unproblemati-
schen Bauvorhaben in Bauge-
bieten während einer Planauf-
stellung, die den zukünftigen
Festsetzungen des Bebau-
ungsplanes nicht entgegenste-
hen.

- Vorhaben innerhalb der im
Zusammenhang bebauten Ort-
steile (§ 34 BauGB) bei

städtebaulich unproblemati-
schen Bauvorhaben innerhalb
der im Zusammenhang bebau-
ten Ortsteile, wenn sie sich
nach Art und Maß der bauli-
chen Nutzung, Bauweise und
der Grundstücksfläche, die
überbaut werden soll, in die
Eigenart der näheren Umge-
bung einfügen und die Er-
schließung gesichert ist. Die
Anforderungen an gesunde
Wohn- und Arbeitsverhältnis-
se müssen gewahrt bleiben,
das Ortsbild darf nicht beein-
trächtigt werden.

- Vorhaben im Außenbereich
(§ 35 BauGB) bei

städtebaulich unproblemati-
schen Bauvorhaben im Außen-
bereich, wenn öffentliche Be-
lange nicht entgegenstehen,
die Erschließung gesichert ist
und das Vorhaben einem land-
oder forstwirtschaftlichen Be-
trieb dient.

Berichtspflicht
Über städtebaulich unproble-
matische Bauvorhaben mit
Ausnahmen und Befreiungen
von Festsetzungen in Bebau-
ungsplänen im Einzelfall (§ 31
BauGB), Vorhaben während
der Planaufstellung (§ 33
BauGB), Vorhaben innerhalb
der im Zusammenhang bebau-
ten Ortsteile (§ 34 BauGB) und
Vorhaben im Außenbereich (§
35 BauGB) besteht eine drei-
monatige Berichtspflicht.

(2) Im Übrigen hat der Bür-
germeister nach pflicht-
gemäßem Ermessen darüber
zu entscheiden, welche Ange-
legenheiten als Geschäfte der
laufenden Verwaltung anzuse-
hen sind.

(3) Der Bürgermeister trifft die
dienstrechtlichen und arbeits-
rechtlichen Entscheidungen,
soweit gesetzlich oder nach-
folgend nichts anderes be-
stimmt ist. Entscheidungen für
Bedienstete in Führungsfunk-
tionen, die das beamtenrecht-
liche Grundverhältnis oder das
Arbeitsverhältnis eines Be-
diensteten zur Stadt verän-
dern, sind durch den Rat im
Einvernehmen mit dem Bür-
germeister zu treffen, soweit
gesetzlich nichts anderes be-
stimmt ist. Kommt ein Einver-
nehmen nicht zu Stande, kann
der Rat die Entscheidung mit
einer Mehrheit von zwei Drit-
teln der gesetzlichen Zahl der
Ratsmitglieder treffen. Bei
Entscheidungen des Rates
nach Satz 2 und 3 stimmt der
Bürgermeister nicht mit. Er-
folgt eine Entscheidung nach
Satz 2 oder 3 nicht spätestens
in der auf die erstmalige Bera-
tung des Rates folgenden Sit-
zung, gilt Satz 1. Bedienstete
in Führungsfunktionen sind
Leiter von Organisationsein-
heiten, die dem Hauptverwal-
tungsbeamten oder einem an-
deren Wahlbeamten oder die-
sem in der Führungsfunktion
vergleichbaren Bediensteten

unmittelbar unterstehen, mit
Ausnahme von Bediensteten
mit Aufgaben eines persönli-
chen Referenten oder Presse-
referenten. 

(4) Der Bürgermeister trägt
bei feierlichen Anlässen eine
Amtskette.

(5) Stellvertreter des Bürger-
meisters, die gleichzeitig Frak-
tionsvorsitzende oder stellver-
tretende Fraktionsvorsitzende
sind, erhalten nur eine Auf-
wandsentschädigung.

Artikel II

Die Hauptsatzung der Stadt
Meckenheim vom 11.11.1999
in der Fassung der 4. Ände-
rungssatzung tritt am Tage
nach ihrer öffentlichen Be-
kanntmachung in Kraft.

Bekanntmachungs-
anordnung:

Die vorstehende Satzungsän-
derung wird hiermit öffentlich
bekannt gemacht.

Es wird darauf hingewiesen,
dass eine Verletzung von Ver-
fahrens- und Formvorschriften
der Gemeindeordnung für das
Land Nordrhein-Westfalen (GO
NW) beim Zustandekommen
dieser Satzung nach Ablauf ei-
nes Jahres seit dieser Bekannt-
machung nicht mehr geltend
gemacht werden kann, es sei
denn,

a) eine vorgeschriebene Ge-
nehmigung fehlt oder ein vor-
geschriebenes Anzeigeverfah-
ren wurde nicht durchgeführt,

b) diese Satzung ist nicht ord-
nungsgemäß öffentlich bekannt
gemacht worden, 

c) der Bürgermeister hat den
Satzungsbeschluss vorher be-
anstandet oder

d) der Form- oder Verfahrens-
mangel ist gegenüber der Stadt
vorher gerügt und dabei die ver-
letzte Rechtsvorschrift und die
Tatsache bezeichnet worden,
die den Mangel ergibt.

Meckenheim, den 19.03.2009
Bert Spilles

Bürgermeister

HAUPTSATZUNG der Stadt Meckenheim
vom 11.11.1999 in der Fassung der 

4. Änderungssatzung vom 18.03.2009
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Das Nutzungsrecht an den
nachfolgend aufgeführten
Wahlgräbern ist abgelaufen.
Die Anschriften der Nutzungs-
berechtigten konnten nicht fest-
gestellt werden; deshalb wird
durch die öffentliche Bekannt-
machung auf den Ablauf des
Nutzungsrechts hingewiesen. 

Falls das Nutzungsrecht nicht
innerhalb einer Frist von drei
Kalendermonaten nach Be-
kanntgabe verlängert oder neu
erworben wird, werden die be-
troffenen Wahlgräber zur wei-
teren Belegung freigegeben.

Anträge auf Neuankauf bzw.
Verlängerung des Nutzungs-
rechts können für alle Friedhö-
fe bei der Stadt Meckenheim -
Bestattungswesen-, Anita Neu-

enfeldt, Bahnhofstr. 25, Zimmer
0.04, 53340 Meckenheim, 

(0 22 25) 917-190, E-mail:
anita.neuenfeldt@mecken-
heim.de gestellt werden.

Wird ein solcher Antrag nicht
gestellt, so sind Gedenkzeichen
und Einfassungen (sofern kein
Denkmalschutz besteht) sowie
Anpflanzungen auf den Grab-
stätten, vom Nutzungsberech-
tigten bis zum 30. Juni 2009 zu
entfernen.

Gedenkzeichen, Einfassungen
und Anpflanzungen, die bis zu
diesem Termin nicht entfernt
worden sind, werden durch die
Friedhofsverwaltung auf Kosten
des bisherigen Nutzungsbe-
rechtigten entfernt und ent-
sorgt.

Nutzungsrecht an Wahlgräbern
ist abgelaufen

Wer Interesse hat, als Wahlhel-
ferin oder Wahlhelfer mitzuwir-
ken, kann sich per Meldevor-
druck, per E-Mail oder auch te-
lefonisch bei der Stadt Mecken-
heim melden. 

Weitere Informationen und den
Anmeldevordruck erhalten Sie
auch unter www.mecken-
heim.de. Folgende Ansprech-
partnerinnen stehen Ihnen zur
Verfügung:

Ingeborg Stettin
(0 22 25) 917-143

Pia-Maria Gietz
(0 22 25) 917-121

e-mail: pia-maria.gietz@
meckenheim.de

Wahlhelferinnen und Wahlhelfer gesucht
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Liebe Bürgerinnen 
und Bürger,
ist Ihr Reisepass, Personalaus-
weis oder Kinderreisepass noch
gültig?? Prüfen Sie dies doch
bitte nach, wenn Sie verreisen
wollen. Wir weisen aufgrund
der bevorstehenden Urlaubszeit

darauf hin, dass Sie neue Aus-
weispapiere rechtzeitigbei uns
beantragen müssen, da die Aus-
stellungsdauer für Personal-
ausweise und Reisepässe im-
mer noch einige Wochen be-
trägt. Weitere Informationen er-
halten Sie im Bürgerservice-

zentrum, Bahnhofstraße 25, 
telefonisch unter 

(0 22 25) 917-206, -207
und -208 oder auch unter:

www.meckenheim.de!

Ihr Team vom 
Bürgerservicezentrum

Reisezeit – Ausweiszeit

Der Bundespräsident der Bun-
desrepublik Deutschland über-
nimmt auf Antrag der Eltern die
Ehrenpatenschaft für das sie-
bente Kind einer Familie. 

Die Anträge auf Übernahme
der Ehrenpatenschaft sind dem
Bundesverwaltungsamt, Refe-

rat II B 4, 50728 Köln, (018 88)
358 4012 (als Ortsgespräch)
oder (02 21) 758 4012, Fax 
(0 18 88) 35 84 852 oder über die
Stadtverwaltung, Bahnhofstra-
ße 22 zuzuleiten. Ansprech-
partnerin bei der Stadt Mecken-
heim für Fragen zu dem The-

ma ist Michaela Jüngst, 
917 204, 

oder E-Mail: 
michaela.juengst@

meckenheim.de 
Weitere Informationen 

erhalten Sie auch unter
www.meckenheim.de!

Ehrenpatenschaft durch den Bundespräsidenten

Auch in diesem Jahr werden
wieder alle Fundsachen, die
sich im Laufe des vergangenen
Jahres beim Fundamt ange-
sammelt haben und die nicht
von ihrem rechtmäßigen Eigen-
tümer abgeholt wurden (z.B.
Fahrräder, Uhren, Schmuck,
u.v.m.), versteigert. Die Fund-
sachenversteigerung findet
statt am 

Mittwoch, 29. April 
um 14 Uhr

auf dem Parkplatz 
des Verwaltungsgebäudes

"Reginahof",
Bahnhofstraße 25, 

vor dem Eingang A.

Es besteht die Möglichkeit, die
zu ersteigernden Fundsachen
eine halbe Stunde vor Verstei-

gerungsbeginn, also ab 13.30
Uhr, zu besichtigen.

Bei Fragen zur Versteigerung
oder zu Fundsachen hilft Ihnen
die Mitarbeiterin des Fundam-
tes Gabriele Linden im Bür-
gerservicezentrum der Stadt
Meckenheim, Bahnhofstraße
25 (Eingang A), gerne persön-
lich oder telefonisch unter 

(0 22 25) 917-207 weiter.

Fundsachenversteigerung 

Töpferkurs für Kinder im 
Juze mit dem Künstler Hidayet
Tasan
Töpfern für Kinder 
von 6-10 Jahren
Montag 
20.04.2009, 27.04.2009,
04.05.2009, 11.05.2009              
jeweils 17.00 bis 18.00 Uhr
Töpfern für Kinder 
von 11-14 Jahren
Mittwoch 
22.04.2009, 29.04.2009
06.05.2009, 13.05.2009              

jeweils 17.00 bis 18.30 Uhr
Wo: Jugendfreizeitstätte
Meckenheim
Kosten: 12 Euro pro Kind
Eine Anmeldung ist erforder-
lich, da die Teilnehmerzahl
begrenzt ist.

Gefördert wird der 
Kurs durch:
Firma Hengstler Naturstein
& Fliesen GmbH
Am Wiesenpfad 12, 
53340 Meckenheim                    

Töpferei J. Hansen
Erhard-Fischer-Str. 34, 
53343 Wachtberg
Jugendfreizeitstätte 
Meckenheim
Siebengebirgsring 2, 
53340 Meckenheim

Der Kurs orientiert sich am The-
ma des diesjährigen Jugend-
kunstpreises: "Fremde Welten –
Ferne Welten – Traumwelten".
Die drei schönsten Kunstwer-
ke werden prämiert. 

Töpferkurs für Kinder im Juze

Die Gleichstellungsbeauf-
tragte informiert: Girls'Day
2009

Der Girls'Day - Mädchen Zu-
kunftstag geht am 23. April in
die neunte Runde. In ganz
Deutschland laden Unterneh-
men und Organisatoren Mäd-
chen ein, Berufe entdecken zu
können, in denen Frauen un-
terrepräsentiert sind. 800.000
Mädchen haben bisher diesen
Tag für sich genutzt. Schülerin-
nen (ab Klasse 5) erleben am
Girls'Day die Arbeitswelt in zu-
kunftsorientierten Berufen in
Technik, Handwerk, Ingenieur-
und Naturwissenschaften oder
lernen weibliche Vorbilder in
Führungspositionen in Wirt-
schaft und Politik kennen. Mit
diesem Mädchen Zukunftstag
soll eine Trendwende in der Be-

rufswahlorientierung von
Mädchen durch den Besuch von
Unternehmen und dem Ken-
nenlernen interessanter Ar-
beitsfelder neben den traditio-
nellen "Frauenberufen" erreicht
werden. 

Die Stadt Meckenheim orga-
nisiert in diesem Jahr einen
"Schnuppertag in der Verwal-
tung".  Am Girls'Day bietet der
Bürgermeister vier interessier-
ten Mädchen einen Einblick in
die Meckenheimer Verwaltung. 

... und was gibt es für Jungen
an diesem Tag ? ... In Mecken-
heim wird dieser Aktionstag für
Mädchen genutzt, um auch Jun-
gen durch ergänzende Projek-
te und Angebote zur Erweite-
rung ihres Berufswahlspek-
trums und zur Auseinanderset-

zung mit Männlichkeitsbildern
in Bezug auf Zukunfts- und Le-
bensplanung zu motivieren. Für
Jungen bietet die Stadt Mecken-
heim einen "Schnuppertag in
städt. Kindertageseinrichtun-
gen" an. Es sind noch einige
Plätze frei. 

Interessierte Mädchen und
Jungen, die bei der Suche nach
einem geeigneten Angebot für
den Girls' Day 2009 noch Un-
terstützung benötigen, wenden
sich an die Gleichstellungsbe-
auftragte der Stadt Mecken-
heim, 

Bettina Hihn, Rathaus 
Bahnhofstraße 22 
(02 22 5) 917-159 

Email: bettina.hihn@
meckenheim.de oder

www.girls-day.de

Girl’s Day 2009
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